
 

 
 

Ehrenzeichen – Verleihungsbestimmungen 
 
 

• B R O N Z E 10-jährige Verbandstätigkeit 
• S I L B E R  20-jährige Verbandstätigkeit 
• G O L D  40-jährige Verbandstätigkeit 

 
 
für a) aktive Spieler 
  Schiedsrichter 
  Vereinsfunktionäre 
  Verbandsfunktionäre 
  fördernde Mitglieder 
 

b) ehrenhalber an Vertreter von öffentlichen Körper- 
schaften, Behörden, Sportverbände, Presse und 
Rundfunk, Funktionäre ausländischer Vereine die 
sich um den OÖ Handballsport verdient gemacht haben. 

 
Die Ehrenzeichen des OÖHV können auch frühzeitig verliehen werden , 
wenn Funktionäre überdurchschnittliche Funktionärstätigkeit, Handballspieler 
besondere Leistungen bei Repräsentativ- und Auswahlspielen (mehrmaliger 
Einsatz) nachweisen können. 
 
 
Anträge für Ehrungen ÖHB bzw. Land Oberösterreich sind grundsätzlich 
im Einvernehmen mit dem Präsidenten des OÖHV einzureichen. 


